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— 2A5

Kreisschreiben des schweizerischen Militärdepartements an die Militär-
behörden der Kantone.

Der schweizerische Zentralverein vom Roten Kreuz strebt zum Zwecke der

Mitwirkung beim Kranken- und Verwnndctentransport im Kriegsfall die Bildung
von Sanitätshülfskolonnen in zahlreichen Ortschaften an. Diese Kolonnen
werden organisiert, unterrichtet und unterhalten durch das schweizerische Note Kreuz
und seine Organe. Sie sind keine Bereine, sondern militärische Formationen, die

sich ausschließlich aus landstnrmpslichtigcr Mannschaft rekrutieren. Das Gebiet jeder
Sanitätshülfskolonne deckt sich mit einem oder mehreren Rckruticrnngskreisen. An
der Spitze jeder Kolonne steht ein vom Militärdepartement zu bezeichnender Sanitäts-
offizier als ..Kolonnenkommandant". Die administrativen Geschäfte einer Kolonne
werden geführt durch die ..Kolonnenleitnng".

Die Kolonnenmannschaft setzt sich zusammen aus „Freiwilligen", die sich zu
regelmäßigen Hebungen verpflichten und soweit deren Zahl nicht ausreicht, alls
„zugeteilter Landsturnnnannschaft". die nur im Falle einer Mobilisation mit der
Kolonne Dienst tut. Der Kontrollbestand soll wenigstens 60 Mann betragen, wovon
möglichst zahlreiche Freiwillige.

Mit der Mobilisation bildet jede Sanitätshnlfskolonne einen Bestandteil des

Heeres und ist als solcher den militärischen Gesetzen lind Vorschriften unterstellt.
Besoldung. Verpflegung. Unterhalt w. geschehen in gleicher Weise wie für andere

Einheiteil des Landsturms durch die Armeeverwaltung.
Die Bildung zahlreicher Sanitätshülfskolonnen des Roten Kreuzes, denen im

Ernstfall wichtige Aufgaben im Etappen- und Territorialsanitätsdienst zugewiesen
werden müssen und die eine dringend notwendige Ergänzung des Armeesamtäts-
dienstes bilden, ist sehr wünschenswert und wir laden die kantonalen Behörden ein.

Gesuchen von Kolonnenleitungen um Unterstützung in der Organisation lind im
Dienstbetrieb nach Möglichkeit zu entsprechen und s peziell die K reis k o m in a n d o S

anzuweisen, daß sie auf Autrag einer Kolonncnleitung:
k. über den Bestand der Sanitätshülfskolonne ihres Kreises eine Originalkontrolle

führen, in ähnlicher Weise wie über die andern Landsturmabteilnngen:
2. vorkommende Mutationen dem Kolonnenkommandanten behufs Eintragung in

seine Korpskontrollc mitteilen:
ll. die Freiwilligeil einer Kolonne, soweit sie andern Landstnrmeinheitcn angehören,

der Sanitätsabteilung des Landsturms zuteilen:
-l. der Kolonne zur Ergänzung der Zahl der Freiwilligen bis auf den Kvntroll-

bestand Sanitätsmannschaft des Landsturms zuteilen. Dabei soll den Kolonnen
nur solche Mannschaft zugewiesen werden, die sich durch ihre militärische
Ausbildung, ihren Beruf ?c. dazu eignet sfrühere Angehörige der Sanitäts-
truppe. Krankenwärter, geeignete Handwerker, frühere Angehörige einer
Sanitätshülfskolonne. Mitglieder von Samaritervercnien ,'c.s.

Bern, den 22. September 1905.

S ch w e i z e r i sch c s M ilitär d e P a r t e m cnt :

sig. Müller.
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